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Betriebliche Mitbestimmung

Kostenlast von 650 Euro je Mitarbeiter

Die betriebliche Mitbestimmung hat ihren Preis. Pro Mitarbeiter summieren
sich die Kosten für die Umsetzung des Betriebsverfassungsgesetzes im
laufenden Jahr auf 650 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Umfra-
ge des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Danach war die Mitbe-
stimmung zuletzt 80 Euro teurer als bei der vorherigen Erhebung in den
Jahren 1997/98. Als größter Kostenfaktor und -treiber erweist sich die
Betriebsratstätigkeit mit durchschnittlich 338 Euro pro Mitarbeiter und Jahr
– gegenüber 265 Euro vor sechs Jahren. In größeren Firmen mit mehr als
200 wahlberechtigten Mitarbeitern fallen sogar Kosten von 388 Euro an.
Allein für Betriebsräte, die völlig von ihrer Arbeit freigestellt werden, entste-
hen in den größeren Unternehmen Kosten in Höhe von 181 Euro; für die
zeitweise Freistellung fallen 127 Euro an. Gegen Ende der neunziger Jahre
lagen die Aufwendungen für beide Posten um rund ein Drittel niedriger.
Teuer kommt unter anderem aber auch, dass sich die Unternehmenslei-
tung oft mit dem Betriebsrat auseinander setzen, sich auf Sitzungen mit
ihm vorbereiten und juristische Scharmützel bestreiten muss – die dafür
einzusetzenden Kosten belaufen sich unabhängig von der Betriebsgröße
auf rund 80 Euro pro Mitarbeiter und Jahr. Für Rechtsstreitigkeiten müssen
in Kleinbetrieben mittlerweile sogar 500 Euro pro Mann und Jahr einkalku-
liert werden, in großen Betrieben lediglich 7 Euro.

Horst-Udo Niedenhoff: Die direkten Kosten der Anwendung des Betriebsverfassungs-
gesetzes – Ergebnisse einer Unternehmensbefragung aus den Jahren 2003/2004,
IW-Analysen Nr. 7, Köln 2004, in Vorbereitung

Gesprächspartner im IW: Dr. Horst-Udo Niedenhoff, Telefon: (01 72) 9 11 65 17
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Mitentscheiden, aber nicht mitbezahlen
Betriebliche Mitbestimmung

Grundlage der jüngsten Untersu-
chung ist ein vom IW Köln zusammen
mit der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände entwickel-
ter Fragebogen, der zum Jahreswechsel
2003/2004 versendet wurde. An der
empirischen Erhebung nahmen 338 Un-
ternehmen aller Größenordnungen mit
insgesamt 1.811 Betriebsratseinheiten
und 14.987 Betriebsratsmitgliedern teil.
In den befragten Unternehmen waren
1,3 Millionen Arbeitnehmer wahlbe-
rechtigt. Die wichtigsten Ergeb-
nisse im Einzelnen:

• Kosten-Entwicklung. Die Mit-
bestimmung ist zuletzt teurer ge-
worden. Im Rahmen der vorange-
gangenen Erhebung in den Jahren
1997/98 wurden Kosten von 570
Euro pro Mitarbeiter ermittelt –
80 Euro weniger als in diesem Jahr
(Grafik). Vor allem die Betriebs-
ratstätigkeit hat sich dabei als
Kostentreiber erwiesen – eine Fol-
ge des im Jahr 2001 novellierten
Betriebsverfassungsgesetzes, das
in mittelständischen Firmen (ab
101 Beschäftigten) mindestens
zwei Betriebsräte mehr vorsieht
als früher und schon ab 200 Mit-
arbeitern die völlige Freistellung
von der Arbeit gestattet.

• Betriebsratstätigkeit. Sie ist
mit durchschnittlich 338 Euro pro
Mitarbeiter und Jahr der größte
Kostenfaktor. In größeren Firmen
mit mehr als 200 wahlberechtigten
Mitarbeitern fallen sogar Kosten
von 388 Euro an. Diese Summe
ergibt sich im Wesentlichen aus fol-
genden Ausgaben (Tabelle):
– Allein für Betriebsräte, die völlig von
ihrer Arbeit freigestellt werden, entste-
hen in den größeren Firmen Kosten in
Höhe von 181 Euro; für die zeitweise

Die betriebliche Mitbestimmung hat ihren Preis. Pro Mitarbeiter
und Jahr summieren sich die Kosten für die Umsetzung des Betriebs-
verfassungsgesetzes 2004 auf 650 Euro. Allein der Betriebsrat schlägt
dabei mit knapp 340 Euro zu Buche. Zu diesem Ergebnis kommt eine
neue Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW).*)

Freistellung fallen 127 Euro an. Vor sechs
Jahren lagen die Aufwendungen für bei-
de Posten immerhin um rund ein Drittel
niedriger.
– Büropersonal, Büroräume, Büroein-
richtung, Sitzungsräume und Büroma-
terial schlagen dort, wo der Betriebsrat
sie anfordert, mit insgesamt rund 50
Euro pro Mitarbeiter und Jahr zu Bu-
che. Ein weiterer dicker Kostenfaktor
sind die Reise- sowie die Schulungs-
kosten: Sie belaufen sich bei den größe-

ren Unternehmen auf gut 30 Euro pro
Mitarbeiter.

Diese Einzelposten weichen in klei-
neren Betrieben deutlich davon ab. So
kommen für Büroräume beispielsweise
in Firmen mit höchstens 50 Wahlbe-
rechtigten 65 Euro pro Mitarbeiter zu-
sammen. Die Schulungs- und Weiterbil-
dungskosten machen sogar 117 Euro
aus. Kein Wunder: Können große Fir-
men ihren Aufwand doch auf mehr Köp-
fe verteilen.

• Management-Aufwand. Chefs, Stell-
vertreter und leitende Angestellte müs-
sen sich oft mit dem Betriebsrat ausein-
ander setzen, sich auf Sitzungen mit ihm
vorbereiten und juristische Scharmützel
bestreiten. Der zeitliche Aufwand dafür

wird in der jüngsten Untersuchung
erstmals taxiert – die dafür einzu-
setzenden Kosten belaufen sich un-
abhängig von der Betriebsgröße al-
les in allem auf rund 80 Euro pro
Mitarbeiter und Jahr.

Die Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat ist nicht nur teuer, sie
ist überdies oft kein Zuckerschle-
cken. Die Verrechtlichung der Be-
ziehung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat zwingt die Betriebs-
leitungen zu einer immer stärker
werdenden Professionalisierung
der Zusammenarbeit. Fehler kann
sich das Management nicht leisten
– sie führen in der Regel zu Strei-
tigkeiten, teuren Einigungsstel-
lenverfahren oder auch gerichtli-

chen Auseinandersetzungen
und somit zu Verzögerungen

unternehmerischer Ent-
scheidungen.

• Rechtsstreitigkeiten.
Wie teuer der juristi-
sche Waffengang wer-
den kann, macht die
IW-Umfrage ebenfalls
deutlich:

Für Rechtsstrei-
tigkeiten mit dem Be-

triebsrat müssen in
Kleinbetrieben mittler-

Die Kosten der Mitbestimmung
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Jährliche Aufwendungen je Mitarbeiter, die Unternehmen
aus der Umsetzung der Bestimmungen des Betriebsverfassungs-

gesetzes entstehen – in Euro

1997/98

2003/04

Kosten der
Betriebsratstätigkeit

Betriebsversammlung

Einigungsstelle

Gesamtbetriebsrat

Betriebsratswahl

Kosten der Betriebsräteversammlungen

Kosten des Wirtschaftsausschusses

Konzernbetriebsrat
Jugend- und Auszubildendenvertretung

Sonstiges

Insgesamt
1997/98
569,40

2003/04
650,12

265,41

337,95

250,90 146,69

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Quelle: IW-Befragung von 338 Unternehmen Anfang 2004

60,32 (a)

25,23 (b)

18,83 (c)

12,44

12,03(a)           22,35

(b)           7,38
(c)        14,17

(e)      6,71
(d)        2,48

10,32 (d)
7,99 (e)

18,32
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weile 500 Euro pro Mann und Jahr
einkalkuliert werden, in großen Be-
trieben sind es lediglich 7 Euro.

Vor sechs Jahren waren für Sachver-
ständige, Rechtsanwälte und Gerichts-
kosten im Schnitt erst gut 4 Euro zu
zahlen.

Der Grund für diese Kostenexplosi-
on liegt ebenfalls in dem neuen Be-
triebsverfassungsgesetz: Durch erwei-
terte Mitbestimmungsrechte, zusätzliche
Ausschüsse, Umweltpolitik, Beschäfti-
gungssicherung etc. werden die Bezie-
hungen zwischen Management, Arbeit-
nehmer und Betriebsrat weiter verrecht-
licht. Juristische Auseinandersetzungen
sind damit programmiert.

• Einigungsstellenverfahren. Aber
auch wenn es gar nicht erst zum Ge-
richtsverfahren kommt, kann es schon
im Vorfeld teuer werden. Denn alle Mit-
bestimmungsparagraphen enden mit den
beiden Sätzen: „Kommt eine Einigung
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
nicht zustande, so entscheidet die Eini-
gungsstelle. Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat.“

Und das ist, geht man nach den Kos-
ten für diesen Posten, offensichtlich im-
mer häufiger der Fall:

In der IW-Studie aus den Jahren
1997/98 betrugen die Kosten der Ei-
nigungsstellenverfahren lediglich 22
Euro pro Mitarbeiter – jetzt sind es
im Schnitt fast dreimal so viel.

Einer der dicksten Brocken sind da-
bei die Ausgaben für die Honorare des
Vorsitzenden mit 22 Euro pro Mitarbei-
ter und Jahr. Auch die Sachverständi-
gen verdienten sich eine goldene Nase
auf Rechnung des Betriebes (27 Euro).

• Betriebsversammlungen. Sie sollen
einmal im Kalendervierteljahr (also vier-
mal jährlich) stattfinden. Dabei kann
der Betriebsrat, wenn dies „aus beson-
deren Gründen zweckmäßig erscheint“,
in jedem Kalenderhalbjahr eine weitere
Versammlung durchführen. Da Betriebs-
versammlungen in der Regel während
der Dienstzeit stattfinden, fallen bedingt
durch die Freistellung der Teilnehmer von
der Arbeit recht hohe Kosten an. Hinzu

kommt der entgangene Um-
satz – denn bis der mitbe-
stimmte Supermarkt wieder
aufmacht, hat der betriebs-
ratsfreie Konkurrent neben-
an bereits die Butter verkauft.

Die jährlichen Kosten
der Betriebsversammlun-
gen lagen zuletzt bei 147
Euro pro Mitarbeiter und
Jahr. Das ist allerdings
deutlich weniger als bei der
vorherigen Erhebung 1997/
98 – seinerzeit fielen noch
251 Euro an.

Die Erklärung für diesen
Abwärtstrend liegt in der zu-
rückgegangenen Zahl der Be-
triebsversammlungen. Wurde
früher häufig viermal im Jahr
getagt, werden heute in der
Regel nur zwei Betriebsver-
sammlungen im Jahr durch-
geführt. Dies hat zu einer er-
heblichen Kostenminderung
beigetragen.

• Gesamt- und Konzern-
betriebsrat. Bestehen in ei-
nem Unternehmen mehrere
Betriebsratseinheiten, so ist
nach den Buchstaben des Ge-
setzes ein Gesamtbetriebsrat
einzurichten. In diesen Ge-
samtbetriebsrat entsendet je-
der örtliche Betriebsrat, der
bis zu drei Mitglieder hat,
eines seiner Mitglieder. Jeder Betriebs-
rat mit mehr als drei Mitgliedern ent-
sendet zwei seiner Mitglieder. Die Ein-
richtung eines Konzernbetriebsrats ist
dagegen nicht Pflicht, sondern Kür, also
lediglich eine Kann-Vorschrift.

Die Kosten des Gesamtbetriebsrats
belaufen sich nach der IW-Erhebung
auf 25 Euro pro Mitarbeiter und Jahr,
und die des Konzernbetriebsrats auf
8 Euro – macht zusammen für die
beiden betriebsübergreifenden Mitbe-
stimmungsorgane 33 Euro.

Auch hier hat sich, bedingt durch die
größere Zahl von Betriebsräten, nach
dem neuen Gesetz eine Kostensteige-
rung von 19 Euro im Vergleich zu der
Studie vor sechs Jahren ergeben.

Die vom Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln ermittelten Gesamtkosten

Vgl. Horst-Udo Niedenhoff: Die direkten Kosten der Anwen-
dung des Betriebsverfassungsgesetzes – Ergebnisse einer Unter-
nehmensbefragung aus den Jahren 2003/2004, IW-Analysen
Nr. 7, Köln 2004, in Vorbereitung

*)

der Mitbestimmung sind keine unver-
änderliche Konstante. Jeder Betrieb hat
es selbst in der Hand, den Aufwand zu
verringern, indem er mit dem Betriebs-
rat zusammenarbeitet. Denn dort, wo
nicht über das „Ob“, sondern das „Wie“
der Zusammenarbeit nachgedacht wird
und wo der Betriebsrat als Mitgestalter
anerkannt ist, betragen die administrati-
ven Kosten lediglich 622 Euro pro Mann
und Jahr – 72 Euro weniger als in Be-
trieben, in denen man öfter anderer Mei-
nung ist.

Der Grund für diesen Unterschied:
Wo der partnerschaftliche Umgang mit-
einander an der Tagesordnung ist, gibt es
so gut wie keine (teuren) Einigungs-
stellenverfahren. Gleiches gilt für Rechts-
streitigkeiten und das Hinzuziehen von
Sachverständigen.

Was der Betriebsrat kostet
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Jährliche Aufwendungen 2003/2004 je Mitarbeiter in
Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten – in Euro

Volle Freistellung von der Arbeit

Teilweise Freistellung von der Arbeit

Zeitlicher Aufwand des Arbeitgebers oder seiner
Vertreter für Verhandlungen mit dem Betriebsrat

Einrichtung von Arbeitsgruppen durch den Betriebsrat

Büropersonal

Zeitlicher Aufwand des Arbeitgebers oder
seiner Vertreter für die gemeinsamen Sitzungen
mit dem Betriebsrat

Schulungs- und Weiterbildungskosten

Sachverständige bei Betriebsänderungen

Besprechungen zur Beschäftigungssicherung

Ermittlung des Berufsbildungsbedarfs durch den
Arbeitgeber und Beratung mit dem Betriebsrat

Zeitlicher Aufwand des Arbeitgebers oder seiner
Vertreter für die Unterrichtung des Betriebsrats

Reisekosten

Büroräume

Sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen
für den Betriebsrat

Rechtsstreitigkeiten

Büroeinrichtung

Sitzungsräume

Sachverständige

Büromaterial

Drucksachen

Internet- und Intranetnutzung

Bewirtung

Literatur

Schwarzes Brett/Information

Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Durchführung
von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung

Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Einführung
von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung

180,77

126,99

31,85

26,60

25,76

18,77

18,20

17,60

16,74

16,24

13,35

12,39

10,60

9,32

7,24

5,86

4,96

4,50

2,61
2,36

1,77

1,66

1,58

0,43

4,15

3,71

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Quelle: IW-Befragung von 338 Unternehmen Anfang 2004


